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Checkliste für das Berufspraktikum (BQT 1, § 15 PsychThApprO) 

Stand 18.10.2023 

 

  
 

trifft 
zu 

trifft 
nicht 
zu 

Ziel Erwerb erster praktischer Erfahrungen in spezifischen 
Bereichen der psychotherapeutischen Versorgung. 

□ □ 

erforderliche 
Inhalte 

Grundlegende Einblicke in die institutionellen, rechtlichen 
und strukturellen Rahmenbedingungen der 
psychotherapeutischen Einrichtungen der 
Gesundheitsversorgung. 

□ □ 

  Befähigung die Rahmenbedingungen der und die 
Aufgabenverteilung in der interdisziplinären 
Zusammenarbeit zu erkennen und entsprechend der 
Aufgabenverteilung angemessen mit den verschiedenen 
Berufsgruppen zusammenzuarbeiten sowie  

□ □ 

  grundlegende Kompetenzen in der Kommunikation mit 
Patientinnen und Patienten sowie mit anderen beteiligten 
Personen oder Berufsgruppen zu entwickeln und 
anzuwenden. 

□ □ 

 Einrichtung Einrichtung der  
- psychotherapeutischen,  
- psychiatrischen,  
- psychosomatischen oder  
- neuropsychologischen  
Versorgung  

□ □ 

  Einrichtung  
- der Prävention oder  
- der Rehabilitation,  
die mit den oben genannten Einrichtungen vergleichbar ist  

□ □ 

  Einrichtung für Menschen mit Behinderungen   □ □ 

  Sonstiger Bereich der institutionellen Versorgung □ □ 

Ansprechperson in 
der Einrichtung 

Anleitende Person 
  

  - Psychologische:r Psychotherapeut:in □ □ 

  - Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:in □ □ 
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  trifft 
zu 

trifft 
nicht 
zu 
 

Studienplan  Berufspraktikum wird zwischen dem 3. und dem 5. 
Fachsemester in der vorlesungsfreien Zeit abgelegt.  

□ □ 

  Erforderlich vor Ableistung:      

  mindestens 60 ECTS und Orientierungspraktikum □ □  

Umfang / Dauer Umfang von mind. 240 Stunden □ □ 

  ca. 6 Wochen Vollzeit □ □ 

  Teilzeit   □ □ 

Praktikumsform im Block (ca. 6 Wochen) oder  □ □ 

  studienbegleitend □ □ 

Kopplung von 
Orientierungs-
praktikum und 
Berufspraktikum 

Orientierungspraktikum und Berufspraktikum werden an 
derselben Einrichtung und zeitlich miteinander verbunden 
absolviert. Die erforderlichen Bedingungen, Inhalte und 
Befähigungen mit entsprechender Anleitung des 
Berufspraktikums sind erfüllt bzw. werden umgesetzt. (In 
diesem Fall für jedes Praktikum jeweils eine 
Praktikumsbescheinigung ausstellen lassen.) 

□ □ 

 


